
Gesamtmelioration Feldis 
Informationsveranstaltung 3. Oktober 2025

Herzlich willkommen!



 Einleitung

 Projektvorstellung
o Wieso eine Melioration in Feldis? 
o Strassenbau
o Güterzusammenlegung 
o Ökologie, Biodiversität, Landschaft
o Kosten und Finanzierung 
o Nächste Schritte 

 Diskussion und Fragen 

Agenda 
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Meliorationen Gemeinde Domleschg

Melioration Scheid 
(1987-2012)Melioration Feldis 

(2013 bis ca. 2035)

Melioration Almens 
(2003-2014)

Güterwegmelioration 
Trans (2011-2023)

Melioration Tomils  
(1987-2005)



Wo stehen wir heute?

 17. Mai 2013   Durchführungsbeschluss Gemeinde

 21. Mai – 22. Juni 2015  Öffentliche Auflage Beizugsgebiet

 2015 – 2019   Erarbeitung generelles Projekt

 15. März – 15. April 2019  Öffentliche Auflage generelles Projekt 

 April 2019 – Januar 2020  Überarbeitung des Projekts

 31. Januar – 2. März 2020  Öffentliche Auflage Projektänderungen

 14. Februar 2024  Genehmigung des Projekts durch Kanton

 7. März 2024   Beschwerde beim Verwaltungsgericht  
    (Befestigung Wege Nr. 15.2, Nr. 2 und Nr. 16.1)

 25. August 2025   Urteil Obergericht

 3. Oktober 2025   Informationsveranstaltung Gemeinde



 Genossenschaften oder Gemeinden
 Meliorationsreglement (Zweck, Organe, 

Finanzierung) 
 Meliorationskommission: Leitung, Überwachung 

der Ausführung 
 Schätzungskommission: Bewertungen, 

Kostenverteilung 

 Subventionen Bund und Kanton
 Gemeinde
 Grundeigentümer/Dritte

Wie ist eine Melioration organisiert?



Projektorganisation Feldis

Meliorationskommission Daniel Ulber (Präsident), Stefan Battaglia,                           
Enrico Kunfermann, Ursula Tscharner (Gemeinde),                
Pius Giger (Gemeinde)

Ingenieurbüro Ivo Schätti (Projektleiter)
Gieri Luzi (beratender Experte)

Kanton Graubünden Amt für Landwirtschaft und Geoinformation 
Amt für Wald und Naturgefahren 
Amt für Natur und Umwelt

Bund Bundesamt für Landwirtschaft

Schätzungskommission Luzi Pfister (Obmann), Andreas Bühler, Thomas Mengelt, 
(Stellvertreter Markus Gartmann, 1x Vakant)



Wieso eine Melioration in Feldis?

Ziel: 
Verbesserung der land- und forstwirtschaftlichen Erschliessung 

 Ungenügender Unterbau 
und fehlende Entwässerung

 Fehlende Breite für eine 
zeitgemässe, sichere 
Bewirtschaftung

 Teilweise fehlende 
Parzellierung



Wie erfolgt die Erschliessung? 

Grünweg

Kiesweg

Betonspurweg

Betonstrasse

Belagstrasse

Rasengitter-
spuren



Wieso eine Melioration in Feldis?

Ziele: 
Verbesserung der Effizienz der Bewirtschaftung und Verein-
fachung der Eigentumsverhältnisse durch Güterzusammenlegung

 Total 1‘028 Parzellen im 
Beizugsgebiet

 271 Eigentümer, 20 
Eigentümer haben mehr 
als 30 Parzellen

 Viele kleine Parzellen

 Zufahrt oft über andere 
Grundstücke



Wie erfolgt die Güterzusammenlegung? 

 Innerhalb Landwirtschafszone
 Zuteilung nach Wunsch und Anspruch
 Anspruch auf Quantität und Qualität
 Bewertung des Landes (Bonitierung) 
 Öffentliche Auflage Bonitierung
 Schriftliche Einladung zur 

Wunschabgabe
 Öffentliche Auflage Neuzuteilung
 Sämtliche Informationen werden den 

Eigentümern schriftlich zugestellt



Welche Massnahmen werden zum Schutz 
der Ökologie, der Biodiversität und der 
Landschaft getroffen? 

Umweltverträglichkeitsbericht 
Trifolium

Umweltbaubegleitung 

Ersatz-/Zusatzmassnahmen
o Trockenmauern
o Renaturierung
o Sicherung und Wiederherstellung 

von Trockenstandorten

Ziel:
Erhalt und Aufwertung der Biodiversität



Ergebnisse Umweltverträglichkeitsbericht



Ergebnisse Umweltverträglichkeitsbericht

• Grossflächige, inventarisierte Trockenstandorte

• Ausserordentliche Artenvielfalt

• Hecken- und Terrassenlandschaft



Konfliktpunkte - Ersatzpflicht



Ersatzmassnahmen

• Wiederherstellung von Trockenstandorten
• Wiederaufnahme Bewirtschaftung, Auflichten, Entbuschen

• Wiederherstellung von Trockenstandorten
• Grundbucheinträge, um langfristige Bewirtschaftung zu 

sichern

• Pflege verbrachter Flachmoore
• Wiederaufnahme Bewirtschaftung, Auflichten, Entbuschen



Ersatzmassnahme – Auflichtung von Trockenstandorten

Auflichten von Trockenstandorten

• Eingewachsene Flächen auflichten

• Langfristige Bewirtschaftung sicherstellen

• Schutz und Erhalt im Grundbuch oder ortsplanerisch festhalten



Ersatzmassnahme – Auflichtung von Trockenstandorten



Ersatzmassnahme – Auflichtung von Trockenstandorten



Ersatzmassnahme – Grundbucheinträge 
zum Schutz von artenreichen Wiesen

Verhinderung von 
Intensivierung 
von heute 
artenreichen 
Wiesen durch 
Grundbuch-
einträge vor 
allem bei 
Tit und Pra Sut



Ersatzmassnahme – 
Pflege und Bewirtschaftung von verbuschten Flachmooren



Ersatzmassnahme – 
Pflege und Bewirtschaftung von verbuschten Flachmooren



Wie hoch sind die Kosten?

Angaben in CHF (inkl. MwSt.) 

Güterstrassenbau (gesamt)
−Teil Forstwirtschaft (5.9 km)
−Teil Landwirtschaft (15.1 km) (ohne Alperschliessung)

16’235’000
4’672’000

11’563’000

Güterzusammenlegung 620’000

Umweltbericht und Umweltbaubegleitung 117’000

Ersatzmassnahmen 95’000

Verwaltung 280’000

Schätzungskommission 90’000

Grundbuchamt, Drittkosten 63’000

Total Bruttokredit (Preisbasis 2025) 17’500’000



Wie wird das Projekt finanziert?

Angaben in CHF

Bruttokredit 17’500’000

Nicht beitragsberechtigte Kosten
Subventionen Bund & Kanton 
78% der Kosten
In Aussicht gestellt

259’760
- 13’673’084

Nettokredit 3’826’916

Nettokredit pro Jahr (bei 15 Jahren Laufzeit) 255’128

Anteil Gemeinde (40%) 1’530’766

Anteil Gemeinde pro Jahr 102’051

Anteil Eigentümer & Dritte 2’296’150

Anteil Eigentümer & Dritte pro Jahr 153’077



Wie wird das Projekt finanziert?

78%

9%

13%

Subventionen Bund & Kanton Gemeinde Grundeigentümer/Dritte



Restkosten Grundeigentümer & Dritte

Die Verteilung der Restkosten erfolgt nach folgenden Kriterien:

  Größe & Qualität der Fläche
  Nutzen aus der Melioration (Erschliessung, Arrondierung,   
    Parzellenform, weitere Nutzen)

  Die Restkosten werden durch die Schätzungskommission 
erarbeitet und 30 Tage öffentlich aufgelegt. 

  Die Beiträge werden jährlich über Akontozahlungen erhoben. 



Restkosten Eigentümer & Dritte

 530 Eigentümer 
(inkl. 
Miteigentum) 

 Kosten sind 
abhängig von 
Landqualität & 
Fläche

427

27 14 9 10 4 4
23 6 7
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grösser

Fläche (ha) pro Eigentümer

Fläche (ha) * Kosten 
(CHF)

Jahre * Kosten/ Jahr

1 5’300.- 15 353.-
0.5 2’650.- 15 176.-
0.2 1’060.- 15 71.-

*Es handelt sich um Abschätzungen!  



Finanzierung durch Gemeinde

Kostenbeispiele von Strassen mit 
Realisierungshorizont 3 Jahren (ohne Subvention)

Länge Franken

Vaia Nova (Strasse Nr. 1) 1.934 km 1’529’500

Ransul (Strasse Nr. 11) 0.797 km 718’500

Total 2.731 km 2’248’000

Pro Jahr 749’333

Anteil Gemeinde Domleschg pro Jahr mit Subventionierung:  102’051 Franken



Die Finanzierung der Restkosten erfolgt solidarisch 

durch Gemeinde, Grundeigentümer & Dritte. 

Die Melioration ist ein gemeinschaftliches 
Generationenprojekt.



Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Graubünden (ALG)

• Moreno Bonotto, Abteilungsleiter Strukturverbesserungen, Stv. Amtsleiter
• Mandy Beeli, Projektleiterin Tiefbau

Projektbeurteilung 



• Das ALG begleitet und beaufsichtigt alle Strukturverbesserungsprojekte im 
Kanton

•  Gesamtmeliorationen, Güterwegnetzerneuerungen, Einzelprojekte, 
landwirtschaftlicher Hochbau und Projekte zur regionalen Entwicklung sowie 
die Wohnbauförderung

• Seit 2013 in das Projekt involviert, Leitbehörde

Amt für Landwirtschaft und 
Geoinformation Graubünden
 



• Für den Bergkanton hat Land- und 
Forstwirtschaft besondere Bedeutung:              
5% Beschäftigte in dem Sektor, aber 
Kulturlandschaftspflege, Schutz vor 
Naturgefahren, touristische Nutzung, etc.

• Bündner Bauer i.d.R. ein Bergbauer, nur             
7% der ca. 2000 Landwirtschaftsbetriebe 
liegen in der Talzone 

• In 25 Jahren Halbierung der Anzahl 
Landwirtschaftsbetriebe, bewirts. Flächen 
stabil

Besondere Bedeutung der Landwirtschaft
 



• Feine Produkte wie Bündner 
Bergkäse, weitere Käsespezialitäten, 
Salsiz oder Bündnerfleisch werden für 
den Schweizer Markt und das 
Ausland produziert.

• Die Produkte sind beliebt und haben 
grosses Potenzial Wertschöpfung zu 
generieren.

• Kulturgut, Tradition, Verbundenheit, 
Identität

 Unterstützt mit Subventionen 
 Im Bereich SV: Verbundaufgabe Bund 
und Kanton

Besondere Bedeutung der Landwirtschaft



• mit Vorbescheid vom Dezember 2018 in Absprache mit BAFU und ASTRA 
• Anerkennt die Notwendigkeit:
 Bestehendes Wegenetz genügt nicht mehr den Ansprüchen an 

Sicherheit der heutigen mechanisierten Berglandwirtschaft
 Fehlende Tragfähigkeit und Breite für landwirtschaftliche Fahrzeuge
 weite Distanzen zw. Parzellen aufgrund der ungünstigen Bodenordnung
 Die Nutzung und Pflege der Kulturlandschaft soll in auch in Zukunft 

durch eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft erfolgen.

Zusage Bundesamt für Landwirtschaft
 



Strukturverbesserungen als Teil der Agrarpolitik 

Grenzschutz

Strukturverbes-
serungen

Direktzahlungen

Werkzeugkiste der 
Agrarpolitik

Forschung und 
Beratung

Markt- und 
Absatzförderung

206 Mio

536 Mio
83 Mio

2815 Mio
Zahlen: Staatsrechung 2019, Schätzung ZHAW 2019

XX Mio

XX Mio



Langfristige Ziele im Ernährungssystem Schweiz
(Agrarpolitik ab 2022) 

Folie BLW, modifiziert, aus Bericht zur zukünftigen Ausrichtung der Agrarpolitik. Konkretisierung des Konzepts 

Resiliente Lebensmittelversorgung
sicherstellen

• Produktionsgrundlagen erhalten
• Auswirkungen des Klimawandels antizipieren
• Stabilität der Lieferketten gewährleisten

• Klimaschutz und erneuerbare Energien stärken
• Nährstoffverluste und Risiken PSM vermindern
• Biodiversität fördern
• Tierwohl und Tiergesundheit verbessern

Klima-, umwelt- und tierfreundliche
Lebensmittelproduktion fördern   

Nachhaltige Wertschöpfung
stärken 
• Wettbewerbsfähigkeit verbessern
• Nachfrageseitige Veränderungen antizipieren
• Faire Verteilung der Wertschöpfung anstreben
• Komplexität der Agrarpolitik reduzieren

Nachhaltigen und gesunden Konsum
begünstigen

• Wahl nachhaltiger Produkte vereinfachen
• Gesunde Ernährungsmuster unterstützen
• Lebensmittelverschwendung reduzieren

Rot  Aufgaben 
Strukturverbesserungen



Ziele der Strukturverbesserungen
 

Fünf übergeordnete Ziele der Strukturverbesserungen nach LWG Art. 87… 

Folie BLW, modifiziert Quelle: Botschaft AP 22+, S.4078

Stärkung der 
betrieblichen 
Wettbewerbsfähigkeit

Verbesserung der 
Arbeits- und 
Lebensbedingungen 
auf den Betrieben

Schutz und 
Verbesserung der 
landwirtschaftlichen 
Produktionskapazität

Förderung einer 
umwelt- und 
tierfreundlichen 
Produktion

Stärkung der 
ländlichen Räume, 
insbesondere der 
Berggebiete

• Kostenteiler Bund-Kantone-Dritte
• Darlehen (IK) und Beiträge (afp)
• Projektträgerschaft
• Modularität
• Zonenabhängigkeit

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/881/de


Fünf übergeordnete Ziele der Strukturverbesserungen nach LWG Art. 87 
und Massnahmen

Folie BLW, modifiziert Quelle: Botschaft AP 22+, S.4078

Stärkung der 
betrieblichen 
Wettbewerbsfähigkeit

Verbesserung der Arbeits- 
und Lebensbedingungen 
auf den Betrieben

Schutz und 
Verbesserung der 
landwirtschaftlichen 
Produktionskapazität

Stärkung der 
ländlichen Räume, 
insbesondere der 
Berggebiete

Basisinfrastrukturen im 
ländlichen Raum

Landumlegung

Erhaltung, Pflege und 
Aufwertung Kulturlandschaft

Landwirtschaftliche 
Ökonomie- Wohngebäude 
und Anlagen

Nutzungsentflechtung

Landwirtschaftliche 
Transportinfrastrukturen

Tiergesundheit und besonders 
umweltfreundliche Produktion 

Sicherstellung 
angepasste Nutzung

Ziele der Strukturverbesserungen
 

Förderung einer 
umwelt- und 
tierfreundlichen 
Produktion

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/881/de


• Projektgenehmigung erfolgt, Rechtskraft Gerichtsentscheid noch offen

• Kreditbeschluss Gemeinde + Vorbescheid Bundesamt für Landwirtschaft 

erneuern

• Regierungsbeschluss Beitrag Kanton

• Grundsatzbeschluss Bund

• Start Umsetzung erste Bauetappe und technische Arbeiten

Nächste Schritte aus Sicht ALG 



Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden

• Bruno Roussette, Regionalforstingenieur

Projektbeurteilung 



Gesetzliche Grundlagen

• Art. 20 WaG
 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und 

uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit).

• Art. 37 WaG
Der Bund gewährt den Kantonen auf der Grundlage von 
Programmvereinbarungen globale Abgeltungen an Massnahmen, die für die 
Erfüllung der Funktion des Schutzwaldes notwendig sind, namentlich an:
b) die Sicherstellung der Infrastruktur für die Pflege des Schutzwaldes, soweit 

sie auf den Wald als natürliche Lebensgemeinschaft Rücksicht nimmt.



 Gesamtwaldfläche 435 ha

 Eigentum 

o öffentlich 335 ha
o privat 100 ha

(ca. 400 Parzellen)

 keine Güterzusammenlegung  im Wald

Waldfläche und Eigentum



Waldfunktionen

 Schutzwaldfläche:
Schutzwaldfläche
210 ha (48%)

 Holznutzung

Theoretische jährliche,
nachhaltige Nutzung:
ca. 1'000 m3



Waldfunktionen

 Natur und Landschaft

 Erholung / Tourismus

 Landwirtschaft



Walbauliche Zielsetzungen

Für die nachhaltige Erfüllung dieser Waldfunktionen ist eine entsprechende 
Pflege und Bewirtschaftung der Wälder notwendig. 

 Standortgerechte und klimafitte Baumartenmischung
 Stabile und vitale Einzelbäume oder Baumgruppen
 Stufige Bestände 
 Einleitung und Förderung der Verjüngung
 Artenförderung durch Aufwertung von Lebensräumen

(Waldränder, offene Wälder, besondere Waldstrukturen. usw.)

dafür ist eine angemessene Infrastruktur notwendig

 Behebung von Waldschäden (Sturm, Borkenkäfer, usw.) und 
Waldbrandbekämpfung



Ausgangslage

Vaia Nova Tuals
1989 - 1993

Suregn
1994 - 1998

MW Clareunga
2003

MW Cudlera
2007

 Wälder relativ gut erschlossen (Wegdichte, 
Linienführung)
 Hauptwege 30- bis 40 Jahre alt, Nebenwege 

älter
 Durch intensive Nutzung teilweise in 

schlechtem Zustand
 Tragfähigkeit genügt nicht mehr den heutigen 

Transportansprüchen
 Teilweise hoher Unterhaltsaufwand
 Nebenwege teilweise zu schmal



Gesamtmelioration Feldis – Teil Forst

15

1

11

24

25

26

27



Handlungsbedarf / Projektziele

 Forstliche Interessenz an dir Erneuerung des Guterstrassennetzes ist anerkannt, 
auch aufgrund früherer Unterstützung von Waldstrassenprojekte 

 Aktueller Zustand der Strassen und Wege entspricht nicht mehr den heutigen 
Anforderungen. Eine Erneuerung bzw. Anpassung an die heutigen 
Transportbedürfnisse ist deshalb dringend notwendig

 Gemeinsames Projekt mit der Landwirtschaft ergibt sinnvolle Synergien für die 
langfristige Sicherstellung der Bewirtschaftung und Pflege aller 
landschaftsprägende Elemente

 Sicherstellung von zeitgemässen und sicheren Zufahrten. Mit dem Ausbau der 
Strassen können die Waldpflege sowie die Holztransporte künftig wesentlich 
sicherer und effizienter durchgeführt werden

 Durch die projektierte Erschliessung kann die in der Waldgesetzgebung 
vorgesehene Nachhaltigkeit besser erfüllt werden.



Kosten / Genehmigung 

 Teil Forst des Projektes ist von der Regierung am 12.02.2024 genehmigt worden

 Genehmigte Kosten basierend auf Auflageprojekt 2019: Fr. 3'150’000.-
(Beitragssatz 64%)

 Aktuell veranschlage Kosten: Fr. 4'672’000.-
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Wie geht es weiter?

 22. Oktober 2025 Kreditantrag an Gemeindeversammlung 

 Bis Ende 2025 
 Organisation und Definition der Prozesse für 

Administration und Controlling

 Klärung Überbrückungsfinanzierung

 Definition Bauprogramm 2026

 Ab 2026  Start Bau und Bonitierung 



Diskussion und Fragen


	Gesamtmelioration Feldis �Informationsveranstaltung 3. Oktober 2025
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Meliorationen Gemeinde Domleschg�
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Foliennummer 35
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45
	Foliennummer 46
	Foliennummer 47
	Foliennummer 48
	Foliennummer 49
	Foliennummer 50
	Foliennummer 51
	Foliennummer 52
	Foliennummer 53
	Foliennummer 54

